
Energieeinsparverordnung 

Am 24.08.2022 hat das Bundeskabinett die 
„Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ (EnSikuMaV) kurz: 
Energieeinsparverordnung beschlossen. Hierein sieht der Gesetzgeber vor, dass wir Ihnen 
Informationen über Verbrauch und Energiekosten der letzten Abrechnung mit den zu erwartenden 
Kosten der neuen Abrechnungsperiode zur Verfügung stellen. 

Dieser Verpflichtung kommen wir mit nachstehender Aufstellung nach. 

Basis der Berechnung ist der Tarif Heizgasvollversorgung ab 01.11.2022 sowie die reduzierte 
Mehrwertsteuer von 7% ab 01.10.2022. 

Sollten Sie eine individuelle Vergleichsrechnung für Ihren Tarif wünschen, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung; telefonisch 06871 9012 0 oder per Mail info@swwadern.de 

 

 

 

Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung
EnSikuMaV
Einsparpotential bei Wohngebäuden durch Temperaturabsenkung

Absenkung °C 1
Einsparung pro °C 6%
Mehrwertsteuer bis 30.09.2022 19%
Mehrwertsteuer ab 01.10.2022 7%

Verbrauch kWh
Kosten letzte 

Abrechnung
Prognose

2023

Einsparung
durch Temp.

absenkung
pro Jahr

5.000 542 EUR 834 EUR 50 EUR
10.000 928 EUR 1.528 EUR 92 EUR
15.000 1.314 EUR 2.222 EUR 133 EUR
20.000 1.700 EUR 2.916 EUR 175 EUR
25.000 2.086 EUR 3.610 EUR 217 EUR
30.000 2.472 EUR 4.303 EUR 258 EUR
40.000 3.244 EUR 5.691 EUR 341 EUR
50.000 4.016 EUR 7.079 EUR 425 EUR


